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Abschnitt II 

Allgemeine Regeln 

Rücktrittsrecht 

§ 3. (1) Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung weder in den vom Unternehmer für seine 
geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen noch bei einem von diesem dafür auf einer Messe 
oder einem Markt benützten Stand abgegeben, so kann er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag 
zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen 14 Tagen 
erklärt werden. Der Lauf dieser Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die zumindest den 
Namen und die Anschrift des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrags notwendigen Angaben 
sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und die Vorgangsweise für die 
Ausübung des Rücktrittsrechts enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen 
des Vertrags, bei Kaufverträgen über Waren mit dem Tag, an dem der Verbraucher den Besitz an der 
Ware erlangt. Ist die Ausfolgung einer solchen Urkunde unterblieben, so steht dem Verbraucher das 
Rücktrittsrecht für eine Frist von zwölf Monaten und 14 Tagen ab Vertragsabschluss beziehungsweise 
Warenlieferung zu; wenn der Unternehmer die Urkundenausfolgung innerhalb von zwölf Monaten ab 
dem Fristbeginn nachholt, so endet die verlängerte Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem 
der Verbraucher die Urkunde erhält. 

(2) Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn der Unternehmer oder ein mit ihm 
zusammenwirkender Dritter den Verbraucher im Rahmen einer Werbefahrt, einer Ausflugsfahrt oder 
einer ähnlichen Veranstaltung oder durch persönliches, individuelles Ansprechen auf der Straße in die 
vom Unternehmer für seine geschäftlichen Zwecke benützten Räume gebracht hat. 

(3) Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, 
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 1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem Unternehmer oder dessen Beauftragten 
zwecks Schließung dieses Vertrages angebahnt hat, 

 2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen den Beteiligten oder 
ihren Beauftragten vorangegangen sind, 

 3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu erbringen sind, wenn sie 
üblicherweise von Unternehmern außerhalb ihrer Geschäftsräume geschlossen werden und das 
vereinbarte Entgelt 25 Euro, oder wenn das Unternehmen nach seiner Natur nicht in ständigen 
Geschäftsräumen betrieben wird und das Entgelt 50 Euro nicht übersteigt, 

 4. bei Verträgen, die dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz oder dem 
Versicherungsvertragsgesetz unterliegen, oder 

 5. bei Vertragserklärungen, die der Verbraucher in körperlicher Abwesenheit des Unternehmers 
abgegeben hat, es sei denn, dass er dazu vom Unternehmer gedrängt worden ist. 

(4) Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist 
gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 

(5) Der Verbraucher kann ferner von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten, wenn 
der Unternehmer gegen die gewerberechtlichen Regelungen über das Sammeln und die Entgegennahme 
von Bestellungen auf Dienstleistungen (§ 54 GewO 1994), über das Aufsuchen von Privatpersonen und 
Werbeveranstaltungen (§ 57 GewO 1994) oder über die Entgegennahme von Bestellungen auf Waren von 
Privatpersonen (§ 59 GewO 1994) verstoßen hat. Die Bestimmungen des Abs. 1, Abs. 3 Z 4 und 5 und 
Abs. 4 sind auch auf dieses Rücktrittsrecht anzuwenden. Dieses steht dem Verbraucher auch in den Fällen 
des Abs. 3 Z 1 bis 3 zu. 

Anmerkung 

EG/EU: Art. 5, BGBl. I Nr. 33/2014 
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Gesetzesnummer 

10002462 

Dokumentnummer 
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§ 3a. (1) Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag weiters zurücktreten, 
wenn ohne seine Veranlassung für seine Einwilligung maßgebliche Umstände, die der Unternehmer im 
Zuge der Vertragsverhandlungen als wahrscheinlich dargestellt hat, nicht oder nur in erheblich 
geringerem Ausmaß eintreten. 

(2) Maßgebliche Umstände im Sinn des Abs. 1 sind 

 1. die Erwartung der Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten, die erforderlich ist, damit die 
Leistung des Unternehmers erbracht oder vom Verbraucher verwendet werden kann, 

 2. die Aussicht auf steuerrechtliche Vorteile, 

 3. die Aussicht auf eine öffentliche Förderung und 

 4. die Aussicht auf einen Kredit. 

(3) Der Rücktritt kann binnen einer Woche erklärt werden. Die Frist beginnt zu laufen, sobald für 
den Verbraucher erkennbar ist, daß die in Abs. 1 genannten Umstände nicht oder nur in erheblich 
geringerem Ausmaß eintreten und er eine schriftliche Belehrung über dieses Rücktrittsrecht erhalten hat. 
Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens einen Monat nach der vollständigen Erfüllung des Vertrags 
durch beide Vertragspartner, bei Bankverträgen mit einer ein Jahr übersteigenden Vertragsdauer 
spätestens einen Monat nach dem Zustandekommen des Vertrags. 

(4) Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, wenn 

 1. er bereits bei den Vertragsverhandlungen wußte oder wissen mußte, daß die maßgeblichen 
Umstände nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten werden, 

 2. der Ausschluß des Rücktrittsrechts im einzelnen ausgehandelt worden ist, 

 3. der Unternehmer sich zu einer angemessenen Anpassung des Vertrags bereit erklärt oder 

 4. der Vertrag dem Versicherungsvertragsgesetz unterliegt. 
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(5) Für die Rücktrittserklärung gilt § 3 Abs. 4 sinngemäß. 

Schlagworte 

Bankvertrag 

Zuletzt aktualisiert am 

16.08.2018 

Gesetzesnummer 

10002462 

Dokumentnummer 

NOR40204683 
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III. HAUPTSTÜCK 

Ergänzende Bestimmungen 
Rücktritt von Immobiliengeschäften 

§ 30a. (1) Gibt ein Verbraucher eine Vertragserklärung, die auf den Erwerb eines Bestandrechts, 
eines sonstigen Gebrauchs- oder Nutzungsrechts oder des Eigentums an einer Wohnung, an einem 
Einfamilienwohnhaus oder an einer Liegenschaft, die zum Bau eines Einfamilienwohnhauses geeignet ist, 
am selben Tag ab, an dem er das Vertragsobjekt das erste Mal besichtigt hat, so kann er von seiner 
Vertragserklärung zurücktreten, sofern der Erwerb der Deckung des dringenden Wohnbedürfnisses des 
Verbrauchers oder eines nahen Angehörigen dienen soll. 

(2) Der Rücktritt kann binnen einer Woche nach der Vertragserklärung des Verbrauchers erklärt 
werden. Ist ein Makler eingeschritten und wird die Rücktrittserklärung an diesen gerichtet, so gilt der 
Rücktritt auch für einen im Zug der Vertragserklärung geschlossenen Maklervertrag. Im übrigen gilt für 
die Rücktrittserklärung § 3 Abs. 4. 

(3) Die Frist des Abs. 2 beginnt erst zu laufen, sobald der Verbraucher eine Zweitschrift seiner 
Vertragserklärung und eine schriftliche Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten hat. Das 
Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. 
Rücktrittsrechte, die dem Verbraucher nach anderen Bestimmungen – insbesondere nach §§ 11 ff. FAGG 
– zustehen, bleiben unberührt. 

(4) Die Zahlung eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Rücktrittsfrist kann 
nicht wirksam vereinbart werden. 


	Abschnitt II
	Allgemeine Regeln


